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Satzung zur Änderung der Masterprüfungsordnung für den Studiengang 
Landschaftsarchitektur plus 

an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe 
(MPO LA plus) 

 
vom 08. Dezember 2014 

 
 
 

Auf Grund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 16. September 2014 (GV. 
NRW S. 543), hat die Hochschule Ostwestfalen-Lippe die folgende 
Masterprüfungsordnung als Satzung erlassen:  

 
 

Artikel I 
  
Die  Masterprüfungsordnung  für  den  Studiengang  Landschaftsarchitektur plus an  der 
Hochschule Ostwestfalen-Lippe vom 7. August 2013 (Verkündungsblatt der Hochschule 
Ostwestfalen-Lippe 2013/Nr. 30) wird wie folgt geändert:  
 
 
1.) Der Masterstudiengang wird umbenannt von „Landschaftsarchitektur plus“ in 
„Landschaftsarchitektur“. 
 
2.) § 10 Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 
„Nicht bestandene oder als nicht bestanden geltende studienbegleitende Prüfungen, 
dürfen höchstens zweimal wiederholt werden. Dies gilt auch bei Prüfungsleistungen in 
Bezug auf das jeweils angebotene Jahresthema.“ 

 
 
 

Artikel II 
 

Die  Satzung  tritt  mit Wirkung vom 01. September 2014  in  Kraft.  Sie  wird  im 
Verkündungsblatt  der  Hochschule  Ostwestfalen-Lippe  veröffentlicht.  
  
Diese Satzung gilt für alle Studierende, die ihr Studium zum Wintersemester 2014/2015 
aufgenommen haben. Für Studierende, die ihr Studium vor dem Wintersemester 2014/ 
2015 aufgenommen haben gilt die bisherige Studiengangbezeichnung fort. 
 
Diese  Satzung  wird  nach  Überprüfung  durch  das  Präsidium  der  Hochschule 
Ostwestfalen-Lippe  und  auf  Grund  des  Beschlusses  des  Fachbereichsrats  des 
Fachbereichs Landschaftsarchitektur und Umweltplanung vom 8. Oktober 2014 
ausgefertigt.  
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Lemgo, den 08. Dezember 2014  
 
 
  
  
 
Der Präsident 
der Hochschule Ostwestfalen-Lippe 
 
 
 
 
 
Dr. Oliver Herrmann 


